Antrag vom 19.05.2006 


ANTRAG der FDP-Fraktion zu den Planungen für eine deutliche Verbesserung des Zustandes der Straße "Am Steinbruch" in Altmorschen  


Sehr geehrter Herr Schönewald,

wir bitten Sie, den folgenden Antrag der FDP-Fraktion auf die TO der nächsten Gemeindevertretersitzung zu nehmen:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, den Gemeindevorstand damit zu beauftragen den Ausbau der Straße „Am Steinbruch“ - wie schon im Haushalt 2005 entschieden - kurzfristig in die Wege zu leiten. Sollte dies aus bisher nicht bekannten Gründen  kurzfristig nicht möglich sein, dann ist die Straße in einen Zustand zu versetzen, der ein gefahrloses Begehen und Befahren ermöglicht. 


Begründung:

1)  Bereits bei den HH-Planungen der vergangenen beiden Jahre wurde auf die unzumutbaren Zustände für die Anwohner hingewiesen. Im HH-Plan 2005 wurde der Ausbau der Straße „Am Steinbruch“ endgültig beschlossen. Mit dem Straßenausbau wurde jedoch bisher noch nicht begonnen. Auf Nachfrage in der HaFi-Sitzung zum HH 2006 wurde zugesichert, im April 2006 mit den Anwohnern Kontakt aufzunehmen, um den Ausbau der Straße zu besprechen. Bisher ist jedoch nichts passiert. Im Gegenteil dazu verließen Bürger, die beim Bürgermeister bezüglich der Straße vorstellig wurden, mit nicht nachvollziehbaren Erklärungen unverrichteter Dinge das Rathaus oder bekamen am Telefon unzureichende Auskünfte.  
2)  Wenn auf Grund der äußerst bedenklichen HH-Lage inzwischen von einer derartigen Ausbauplanung wieder Abstand genommen wurde, dann ist zumindest eine behelfsmäßige Instandsetzung vorzusehen, um die tiefsten Löcher zu beseitigen. Außerdem sollte dies den Anwohnern dann auch ganz klar begründet werden.   
3)  Wenn wir in der Gemeinde Morschen von der Lebensqualität unserer Bürger sprechen, dann gehört dazu insbesondere auch die Infrastruktur in den einzelnen Ortsteilen. Im jetzigen Zustand, der nun schon seit Jahren anhält, kann nur von einem Schandfleck für Altmorschen gesprochen werden, der vor allem in diesem Zustand auch ein erhebliches Gefahrenpotenzial für seine Benutzer in sich birgt. Die Haftung bei auftretenden Schäden, besonders bei Personenschäden, ergibt sich aus der Verkehrssicherungspflicht, die bei dieser Straße der Gemeinde obliegt. 

Mit freundlichen Grüßen

Arne Beneke 
stv. Vorsitzender der FDP-Fraktion
